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Unbefriedigende Abschlüsse. — Es ist entmutigend zu-
sehen zu müssen, wie in vielen Branchen unserer Volks-
Wirtschaft gut verdient wird, während in der Textilindu-
strie ganz allgemein und in der Seidenindustrie im be-
sondern die Ertragslage sehr zu wünschen übrig läßt.
Wenn es für diese Feststellung noch eines Beweises be-
darf, so genügt ein Blick in die Abschlüsse einiger Textil-
unternehmen per 30. Juni 1956.

Es ist höchst selten, daß eine Textilweberei eine ange-
messene Verzinsung ihrer eigenen und fremden Mittel
herauswirtschaften kann, geschweige denn in der Lage
ist, genügend Reserven zu äufnen, um die im heutigen
Konkurrenzkampf so notwendige Erneuerung und Mo-
dernisierung des Maschinenparkes durchzuführen. Als
Beispiel möchten wir nur auf die modern eingerichtete
und gut geführte AG. Stünzi Söhne, Horgen, hinweisen,
worüber im Geschäftsbericht der AG für Seidenindustrie
Glarus folgendes zu lesen ist:

«Der fortschreitende Ausbau von Textilfabriken in
den meisten Abnehmerländern macht sich immer mehr
fühlbar, so daß ein Export nur zu gedrückten Preisen
möglich ist. Die bedeutend höhern schweizerischen Fär-
berpreise verunmöglichen sehr oft das Geschäft in Kon-
kurrenz mit ausländisch gefärbter Ware. Die Rechnung
schloß mit einem Verlust.»
Diese kurze Schilderung des Geschäftsganges trifft auf

den Großteil der Webereien zu. Die Nachfrage ist wohl
vorhanden, aber sie ist so zersplittert und wünscht der-
maßen kurzfristig gedeckt zu werden, daß keine genügen-
den Preise gelöst werden können. Es ist deshalb nötig,

immer wieder darauf hinzuweisen, daß Vergleiche der
Textilindustrie mit andern Branchen, die von der Kon-
junktur profitieren, fehl am Platze sind.

Auf dem Rücken der Textilindustrie. — Das Ergebnis
der finnisch-schweizerischen Handelsvertragsbesprechun-
den ist für die Textilindustrie sehr enttäuschend ausge-
fallen. Die im alten Abkommen enthaltenen Ausfuhrkon-
tingente für Textilerzeugnisse wurden zum Teil wesent-
lieh reduziert. So mußten sich die Gewebe-Exporteure
eine Halbierung ihrer bisherigen vertraglichen Export-
möglichkeiten gefallen lassen. Dabei ist es nicht einmal
gelungen, wenigstens eine Klausel zu vereinbaren, wo-
nach Finnland gehalten ist, die stark reduzierten Kon-
tingente auch bei weiterhin rückläufigen Clearingeinzah-
lungen freizugeben. Es ist also den finnischen Behörden
nach wie vor anheimgestellt, nach ihrem Gutdünken Ein-
fuhrlizenzen zu erteilen oder nicht. Es würde deshalb
auch nicht erstaunen, wenn Finnland seine bisherige Pra-
xis der eigenmächtigen Vertragsinterpretierung weiter-
führen würde.

In einem Zeitpunkt, wo die Gesamtausfuhr schweize-
rischer Produkte nach Finnland Rekordergebnisse auf-
weist, wäre es doch sicher zu verantworten und zu errei-
chen gewesen, mindestens die bisherigen Vertragskontin-
gente aufrecht zu erhalten und dafür zu sorgen, daß Finn-
land seinen Verpflichtungen auch nachkommt. Man kann
sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die Aufrechterhai-
tung der Liberalisierung eines Teils der finnischen Ein-
fuhr auf dem Rücken der Textilindustrie erkauft werden
mußte!



298 MITTEILUNGEN UBER TEXTIL-INDUSTRIE

Eigentümliche Ideen. — Nationalrat Duttweiler sagt
dem neuen Außenhandelsgesetz den Kampf an. Die An-
wendung von Druckmitteln gegenüber dem Ausland —
so argumentiert Nationalrat Duttweiler — stehe der
Schweiz nicht gut an. Vielmehr sollte unsere Handelsab-
teilung durch Sympathien und Wohlwollen zu imponieren
versuchen. Wichtigste Aufgabe unserer Verhandlungsde-
legation sollte das Studium der Nöte der wirtschaftlich
schwächeren Vertragspartner sein, um die Möglichkeiten
unserer Hilfe und unseres Entgegenkommens ausfindig
zu machen. Diese Methode des «Kleinbeigebens» müßte
nun aber zur Folge haben, daß die Produktionsgüter-
Industrien ihre Exporte unbehelligt erweitern könnten,
während der Einfuhr von Textilien alle möglichen Schwie-
rigkeiten in den Weg gelegt würden. Frankreich und
Finnland sind zwei typische Beispiele.

Eine ähnlich unrealistische Idee vertrat letzthin die Ver-
einigung des Schweizerischen Import- und Großhandels,
als sie in ihrem Mitteilungsblatt vom Oktober 1956 schrieb,
daß es durchaus nebensächlich sei, ob die Verhandlungen

mit dem GATT auf der Grundlage des heutigen Zoll-
tarifs oder des demnächst fertigerstellten neuen Entwur-
fes geführt werden. Wir haben in unseren «Mitteilungen»
schon öfters darauf hingewiesen, daß von den kommen-
den Zollverhandlungen im Rahmen des GATT aus den
verschiedensten Gründen nicht allzu viel erwartet wer-
den kann. Wieviel weniger dürfte aber noch zu erhoffen
sein, wenn unsere Verhandlungsdelegation mit einem ver-
alteten, unbrauchbaren Zolltarif antreten müßte. Zweck
der Uebung soll doch die Einflußnahme auf die auslän-
dischen überhöhten Zolltarife sein. Dieses Ziel ist aber
nur erreichbar, wenn auch schweizerischerseits Konzes-
sionen angeboten werden können. Die blauen Augen der
Verhandlungsdelegierten und ihre schönen und unver-
bindlichen Erklärungen werden bei weitem noch keine
Zollzugeständnisse des Auslandes herauslocken können!
Will man — vor allem im Textilsektor —• erfolgreich
Handelsvertrags- oder Zollverhandlungen führen, so
braucht es dazu einige gut geschliffene Waffen, auf die
man nicht leichtfertig verzichten darf.

Anetten

Außenhandel in schweizerischen Seiden- und Kunstfasergeweben

Ausfuhr von Seiden- und Kunstfasergeweben
Total inkl. Eigen-
Veredlungsverkehr

davon Eigenver-
edlungsverkehr

in der Schweiz

gewoben

q 1000 Fr. q 1000 Fr. q 1000 Fr.

1955
1. Quartal 7640 27 230 557 5134 4816 20 558

2. Quartal 6002 22 621 425 3617 4166 17 824
3. Quartal 6659 23 645 214 1762 4679 20 341

1956
1. Quartal 7082 26 327 635 5907 4145 18 523
2. Quartal 6959 22 627 477 3507 4286 17 886
3. Quartal 5834 19 926 180 1470 4181 17 382

Die Ausfuhr von Seiden- und Kunstfasergeweben im 3.

Quartal 1956 verringerte sich mengenmäßig gegenüber
der gleichen Berichtsperiode 1955 um 13 % und wertmäßig
sogar um 16%. Wenn auch die beträchtliche Exporteinbuße
von 3,6 Millionen Franken teilweise auf verminderte, im
Transitveredlungsverkehr ausgerüstete ausländische Ge-
webe zurückzuführen ist, so tragen doch die in der
Schweiz gewobenen Stoffe die Hauptlast des Ausfuhr-
rückganges.

Es wird auf Grund des derzeitigen Auftragseinganges
und des Orderbestandes per Ende September nicht mög-
lieh sein, den in den ersten neun Monaten 1956 gegenüber
dem Vorjahr entstandenen Exportausfall von 4,6 Millio-
nen Franken bis Ende des Jahres wieder aufzuholen.
Diese rückläufige Exportentwicklung ist um so bedauer-
licher, als alle übrigen Textilbranchen einen Exportzu-
wachs verzeichnen können, was auch durch den wert-
gewogenen Mengenindex im 3. Quartal 1956 deutlich wird.

Ueber die wertmäßige Zusammensetzung der Ausfuhr
von Seiden- und Kunstfasergeweben im 2. und 3. Quartal
1955 und 1956 orientiert folgende Zusammenstellung:

Rayongewebe unbedeutend von 7,8 auf 7,4 Millionen
Franken zurückgingen. Außerordentlich stark ins Ge-
wicht fiel der Rückgang der Nylongewebe-Exporte von
3,9 Millionen Franken im 3. Quartal 1955 auf 1,4 Millionen
Franken im Berichtsquartal 1956. Auch die synthetischen
Kurzfasergewebe wie Spun-Nylon-Stoffe büßten zwei
Drittel ihres Exportbestandes vor einem Jahre ein.

Der Grund für diesen massiven Exportausfall an Nylon-
geweben liegt in den australischen Einfuhrbeschränkun-
gen und vor allem in der Tatsache, daß Frankreich und
insbesondere England die für die Druckereien bestimm-
ten Nylongrundgewebe billiger als die schweizerischen
Webereien anbieten. Es kommt auch nicht von ungefähr,
daß die Preise für deutsche Perlongarne, sofern sie für
Druckgrundware Verwendung finden, kürzlich ganz be-
trächtlich gesenkt worden sind, wohl in der Meinung, daß
die deutsche Weberei sich den australischen Markt nicht
ohne weiteres entgehen lassen wolle. Wenn die schweize-
rische Weberei wieder mitkonkurrieren und den Export-
verlust an Kunstfasergeweben auf dem australischen Markt
von 2,8 Mill. Franken im 3. Quartal 1956 gegenüber dem 3.

Quartal 1955 wieder aufholen will, dann müssen die Schwei-
zerischen Nylongarnpreise ganz beträchtlich reduziert
werden. Hätten die Nylonspinnereien vor etwas mehr als
einem Jahr den Bedenken der Verbraucher Glauben ge-
schenkt, dann hätte das Nylongeschäft bestimmt gerettet
werden können. Etwas Verlorenes zurückzugewinnen ist
immer bedeutend schwerer, als Erreichtes zu halten!

Für die ersten neun Monate des Jahres 1956 ergibt sich
ein Export von Seiden- und Kunstfasergeweben von 68,9

Millionen Franken gegenüber 73,5 Millionen Franken im
Vorjahr.

Einfuhr von Seiden- und Kunstfasergeweben:
Ausfuhr in 1000 Fr. 1955 1956 Total inkl. Eigen- nur Eigen- in der Schweiz

2. Quart. 3. Quart. 2. Quart. 3. Quart. Veredlungsverkehr Veredlungsverkehr verzollt

Schweiz. Seidengewebe 5013 5544 5642 5420
1955

0 q q

Honangewebe 3169 1131 3195 1289
Rayongewebe 5516 7805 5562 7438 1. Quartal 3820 1009 2811

Nylongewebe 4279 3917 2705 1425 2. Quartal 3139 1078 2061

Synthet. Kurzfasergewebe 480 1100 891 294 3. Quartal 3079 1011 2068

Zellwollgewebe 2260 1816 2149 1989 1956
Seidentücher 607 724 518 937 1. Quartal 4677 1160 3516

Die Seidengewebe konnten ihren Exportanteil von 5,5 2. Quartal 3668 1063 2605
Millionen Franken wie im Vorjahr halten, während die 3. Quartal 3639 1056 2583
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